
§ 1 Allgemeines

1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen. Sie sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren 
Kunden abschließen. Sie gelten auch für alle unsere zukünftigen Lieferungen, Leistungen 
oder Angebote.

2. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen 
des Kunden erkennen wir nicht an, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht ge-
sondert widersprechen, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zu-
gestimmt. Nehmen wir auf ein Schreiben Bezug, das Geschäftsbedingungen des Kunden 
enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Ge-
schäftsbedingungen.

3. Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 
Abs. 1 BGB.

§ 2 Angebot /Angebotsunterlagen

1. Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellun-
gen oder Aufträge können wir innerhalb von 14 Tagen nach Zugang annehmen.

2. Bestellt der Kunde die Ware auf elektronischem Wege, so verzichtet der Kunde bereits 
jetzt auf eine Zugangsbestätigung unsererseits. Wir nehmen den Verzicht hiermit an.

3. Sofern der Kunde die Ware auf elektronischem Wege bei uns bestellt hat, wird der Ver-
tragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden 
AGB per e-mail zugesandt.

4. Für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und unserem Kunden ist allein maßgeblich der 
schriftlich geschlossene Liefervertrag nebst dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und unserem Kunden zwecks Ausführung die-
ses Vertrages getroffen wurden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Mündliche 
Nebenabreden bestehen nicht.

5. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarung einschließlich dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Aus-
nahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind unsere Mitarbeiter nicht berechtigt, 
hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt 
die Übermittlung per Telefax, im Übrigen ist die telekommunikative Übermittlung, insbe-
sondere per e-mail, nicht ausreichend.

6. In Bezug auf die Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur unsere Produktbeschrei-
bung als vereinbart. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht.

7. Wir behalten uns das Eigentum und / oder das Urheberrecht an allen von uns abgegebe-
nen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Kunden zur Verfügung gestellten 
Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Modellen und anderen Unterlagen und Hilfs-
mitteln vor. Der Kunde darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung durch 
uns weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst 
oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Auf unser Verlangen hat er diese Gegenstän-
de vollständig an uns zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn 
sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn 
Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen.

§ 3  Preise - Zahlungsbedingungen

1. Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise 
„ab Werk“ zuzüglich Verpackung, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer 
öffentlicher Abgaben. 

2. Die vereinbarten Preise sind errechnet unter Zugrundelegung der zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses maßgeblichen Materialpreise und Löhne. Erfolgt die Lieferung erst mehr als 
4 Monate nach Vertragsschluss, sind wir berechtigt, zwischenzeitlich eingetretene Preis-
erhöhungen an den Kunden weiterzugeben und unsere Preise entsprechend anzupassen.

3. Vorbehaltlich besonderer Vereinbarung sind wir bei neuen Aufträgen (= Anschlussaufträ-
gen) nicht an vorhergehende Preise gebunden.

4. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in ge-
setzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

5. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

6. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto 
(ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Leistet der 
Kunde bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 
5 % p.a. zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle 
des Verzuges bleibt unberührt.

7. Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Voraus-
zahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Ab-
schluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit unseres 
Kunden wesentlich zu mindern geeignet sind oder durch welche die Bezahlung unserer 
offenen Forderungen durch den Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließ-
lich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.

8. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräf-
tig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferzeit / Lieferumfang

1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischer Fra-
gen voraus.

2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemä-
ße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten.

3. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für unseren Kunden im Rah-
men des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist und unserem Kunden hier-
durch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen, es sei denn, wir 
erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit. Bei Lieferungen sind Mehr- oder Minder-
mengen bis zu 10% zulässig.

4. Sofern eine Versendung der Ware vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefer-
termine vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung auf den Zeitpunkt der Übergabe 
an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.

5. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit 
diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 
vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- 
oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, 
Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen oder die ausbleibende, nicht richtige 
oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht 
zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender 
Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehen-
der Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- 
oder Leistungstermine um den Zeitpunkt der Behinderung zuzüglich einer angemessenen 
Anlauffrist. Soweit unserem Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung 
oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns 
gegenüber vom Vertrag zurücktreten.

6. Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird uns eine Lieferung oder 
Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist unsere Haftung auf Schaden-
ersatz nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze 10 bis 14 beschränkt.

7. Kommt unser Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rech-
te bleiben vorbehalten.

8. Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Fertigungslosgrößen und Abnahme-
terminen können wir spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung eine verbindliche 
Festlegung hierüber verlangen. Kommt der Kunde diesem Verlangen nicht innerhalb von 
3 Wochen nach, sind wir berechtigt, eine 2-wöchige Nachfrist zu setzen und nach deren 
Ablauf vom Vertrag zurückzutreten und / oder Schadenersatz zu fordern.

9. Sofern die Voraussetzungen von Absatz 7 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Un-
tergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Liefersache in dem Zeitpunkt auf den 
Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

10. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Liefer-
vertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. 
Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu 
vertretenen Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse 
an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

11. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer 
von uns zu vertretenen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; 
ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der 
Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenen grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, 
ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt.

12. Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der von uns zu ver-
tretene Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht be-
ruht; in diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schaden begrenzt.

13. Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rah-
men einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maxi-
mal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.

14. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

§ 5 Versand, Gefahrübergang, Abnahme

1. Die Versandart und die Verpackung unterstehen vorbehaltlich einer besonderen Vereinba-
rung unserem pflichtgemäßen Ermessen ohne Verpflichtung zur kostengünstigsten Verpa-
ckung. Bei unbeanstandeter Übernahme gilt einwandfreie Verpackung als nachgewiesen.

2. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn 
des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Aus-
führung der Versendung bestimmten Dritten auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, 
wenn Teillieferungen erfolgen. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines 
Umstandes, dessen Ursache beim Kunden liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf 
den Kunden über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und wir dies unserem 
Kunden angezeigt haben.

3. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Bei Lagerung durch uns betragen 
die Lagerkosten 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände 
pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer 
Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien vorbehalten.

4. Die Lieferung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf seine 
Kosten gegen Diebstahl, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicher-
bare Risiken versichert.

§ 6 Gewährleistung, Sachmängel

1. Maßgebend für Qualität und Ausführung der Erzeugnisse sind die Ausfallmuster, welche 
wir dem Kunden auf Wunsch zur Prüfung vorlegen. Der Hinweis auf technische Normen 
dient der Leistungsbeschreibung und ist nicht als Beschaffenheitsgarantie auszulegen.

2. Verschleiß oder Abnutzung des Liefergegenstandes in gewöhnlichem Umfang zieht keine 
Gewährleistungsansprüche nach sich.

3. Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig sind und diese Auskünfte oder 
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Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang 
gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

4. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Lieferung. Die Verjährungsfrist im Fall eines 
Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt.

5. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB ge-
schuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen 
ist.

6. Soweit ein Mangel des Liefergegenstandes vorliegt, sind wir nach unserer innerhalb an-
gemessener Frist zu treffenden Wahl zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet 
und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Ver-
weigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, 
kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.

7. Im Fall der Nachbesserung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck 
der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Ar-
beits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass der 
Liefergegenstand nach einem anderen Ort als dem Lieferort verbracht wurde. 

8. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadenersatzan-
sprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit 
uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadenersatzverpflich-
tung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

9. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Ver-
tragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren 
Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.

10. Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist 
unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. 6 auf Ersatz des vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schadens begrenzt.

11. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz.

12. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlos-
sen. 

§ 7 Gesamthaftung

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rück-
sicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies 
gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, 
wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 
Sachschäden gemäß § 823 BGB.

2. Die Begrenzung nach Abs. 1 gilt auch, sofern der Kunde anstelle eines Anspruchs auf 
Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

3. Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, 
gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Schutzrechte

1. Bei Anfertigungen nach Angaben, Zeichnungen oder Entwurf des Kunden ist dieser für die 
Ordnungsgemäßheit in Bezug auf das Patent, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht 
selbst verantwortlich. Für alle in diesem Zusammenhang entstehenden Folgen haften wir 
nicht. Der Kunde ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter freizustellen. Für uns 
übersandte Muster und Vorlagen leisten wir im Fall von Verlust, Beschädigung oder Bruch 
keinen Ersatz.

2. Falls eine Fertigung nach Zeichnungen oder Entwurf des Kunden durchgeführt wird, trägt 
dieser für die konstruktiv richtige Gestaltung sowie für die praktische Eignung der geliefer-
ten Teile allein die Verantwortung, auch wenn er bei der Entwicklung von uns beraten wurde. 
Wird der Liefergegenstand von uns entwickelt, stehen wir dafür ein, dass der Liefergegen-
stand frei von gewerblichen Schutzrechten Dritter ist. 

3. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benach-
richtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend 
gemacht werden.

4. In dem Fall, dass der Lieferstand ein gewerbliches Schutzrecht eines Dritten verletzt, wer-
den wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten den Liefergegenstand derart abändern 
oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der Lieferstand aber 
weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktionen erfüllt, oder dem Kunden durch Ab-
schluss eines Lizenzvertrages das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt uns dies innerhalb 
eines angemessenen Zeitraumes nicht, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige Schadenersatzansprüche 
des Kunden unterliegen den Beschränkungen des § 6 dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. 

§ 9 Werkzeuge 

1. Soweit für die Produkterstellung eine Werkzeuganfertigung erforderlich ist, trägt der Kunde 
die Kosten, die ihm vorbehaltlich abweichender Vereinbarung in Höhe von 2/3 mit der 
ersten Lieferung aus dem Werkzeug in Rechnung gestellt werden.

2. Der Preis für Werkzeuge enthält auch die Kosten für einmalige Bemusterung, nicht jedoch 
die Kosten für Prüf- und Bearbeitungsvorrichtungen sowie für vom Kunden veranlasste 
Änderungen. Kosten für weitere Bemusterungen, die der Kunde zu vertreten hat, gehen 
zu seinen Lasten.

3. Sofern nichts anderes vereinbart, sind und bleiben wir bis zur vollständigen Bezahlung der 
Werkzeugkosten Eigentümer der für den Kunden durch uns selbst oder einem von uns 
beauftragten Dritten hergestellten Werkzeuge. Werkzeuge werden nur für Aufträge des 
Kunden verwendet, solange der Kunde seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen 
nachkommt. Wir sind nur dann zum kostenlosen Ersatz dieser Werkzeuge verpflichtet, 
wenn diese zur Erfüllung einer dem Kunden zugesicherten Ausbringungsmenge erforder-
lich sind. Unsere Verpflichtung zur Aufbewahrung der Werkzeuge erlischt 2 Jahre nach der 

letzten Teilelieferung aus dem Werkzeug und vorheriger Benachrichtigung des Kunden per 
Einwurf Einschreiben an seine letzte uns bekannt gegebene Rechnungsadresse.

4. Soll vereinbarungsgemäß der Kunde Eigentümer der Werkzeuge werden, geht das Eigen-
tum nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises für sie auf ihn über. Die Übergabe der 
Werkzeuge an den Kunden wird durch die Aufbewahrung zu Gunsten des Kunden ersetzt. 
Unabhängig von dem gesetzlichen Herausgabeanspruch des Kunden und von der Le-
bensdauer der Werkzeuge sind wir bis zur Beendigung des Vertrages zu ihrem ausschließ-
lichen Besitz berechtigt. Wir haben die Werkzeuge als Fremdeigentum zu kennzeichnen 
und auf Verlangen des Kunden auf dessen Kosten zu versichern.

5. Bei kundeneigenen Werkzeugen gemäß Abs. 3 und / oder vom Kunden leihweise zur Ver-
fügung gestellten Werkzeugen beschränkt sich unsere Haftung bezüglich Aufbewahrung 
und Pflege auf die Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten. Kosten für die Wartung und 
Versicherung trägt der Kunde. Unsere Verpflichtungen erlöschen, wenn nach Erledigung 
des Auftrags und entsprechender Aufforderung der Kunde die Werkzeuge nicht binnen 
angemessener Frist abholt. Solange der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht 
in vollem Umfang nachgekommen ist, steht uns in jedem Fall ein Zurückbehaltungsrecht 
an den Werkzeugen zu.

§ 10 Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Liefersache bis zum Eingang aller Zahlungen aus 
dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, sind wir berechtigt, die Liefersache zurückzunehmen. In der Zurücknahme 
der Liefersache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der 
Liefersache zu deren Verwertung befugt, deren Verwertungserlös ist auf die Verbindlich-
keiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Liefersache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er ver-
pflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausrei-
chend zum Neuwert zu versichern.

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage ge-
mäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

4. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsverkehr weiter zu ver-
kaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura- Endbetra-
ges (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräu-
ßerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob 
die Liefersache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft wird. Zur Einziehung dieser 
Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein 
Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungs-
einstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforder-
lichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 
(Dritten) die Abtretung mitteilt. 

5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wer-
tes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entste-
hende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen ver-
mischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der 
Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, 
dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so ent-
standene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

7. Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn 
ab, die durch die Verbindung der Liefersache mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen.

8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zur sichernden Forderun-
gen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 
uns.

§ 11 Gerichtsstand - Erfüllungsort

1. Sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich 
rechtliches Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch 
berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist 
ausgeschlossen. Maßgebend für die Ausübung von Handelsklauseln sind im Zweifel die 
Incoterms 2020.

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort. 

§ 12 Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allge-
meinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise 
unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Er-
folg dem der unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt.

2. Der Kunde erhält hierdurch Kenntnis, dass seine personenbezogenen Daten – soweit die-
se für die Abwicklung des Auftrages erforderlich sind – im Sinne des Bundesdatenschutz-
gesetzes gespeichert werden.

3. Die Vertragssprache ist deutsch. Soweit daneben eine andere Sprache verwendet wird, 
hat der deutsche Wortlaut Vorrang.

Stand: 01-2022


